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Betriebsbestimmungen Segelflug
am Flughafen Braunschweig

Saison 2009
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Geltende Regelungen

Kontrollzone inaktiv Kontrollzone aktiv
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Allgemeines

• Die Segelflugvereine sind dafür verantwortlich, dass 
alle Teilnehmer am Segelflugbetrieb die Verfahren 
der Betriebsbestimmungen kennen.

� www.segelflug.acbs.de
� Downloads � Öffentlich
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Allgemeines

• Die Betriebsregelung EDVE 01/2008 vom 15. März 
2008 regelt die Verfahren zur Durchführung von 
Flugbetrieb mit Segelflugzeugen am 
Verkehrsflughafen Braunschweig-Wolfsburg während 
der Aktivierungszeit der Kontrollzone.

• Die NfL I 79/06 vom 16. März 2006 regelt den 
Flugplatzverkehr außerhalb der Betriebszeit der 
Flugplatzkontrollstelle Braunschweig.
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Luftraum am Flughafen Braunschweig
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Flugbetrieb

• Segelflugbetrieb ist grundsätzlich nur bei 
Sichtwetterbedingungen (VMC) zulässig

• Die Start-und Landerichtung für Segelflugbetrieb 
entspricht der jeweiligen Richtung der Betriebspiste.

• Alle Segelflugzeuge müssen mit einem 
betriebsbereiten Sprechfunkgerät ausgerüstet sein.
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Sichtflugbedingungen (CTR inaktiv)

MSL

GND

1000ft
(305 m)

2500ft
(760 m)

G

E
Flugsicht: 8km
Wolkenabstand 
1,5km horizontal
1000ft vertikal

Flugsicht: 1,5km
Frei von Wolken

Erdsicht
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Sichtflugbedingungen (CTR aktiv)

MSL

GND

1000ft

2500ftG

E Flugsicht: 8km
Wolkenabstand 
1,5km horizontal
1000ft vertikal

2200ft D (CTR)

Flugsicht: 5km
Frei von Wolken

Flugsicht: 1,5km
Frei von Wolken

Erdsicht
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Ansprechpartner / Startleiter Segelflug

Kontrollzone inaktiv

Vor Aufnahme des Segelflugbetriebs ist ein 
verantwortlicher Ansprechpartner für den 
gesamten Segelflugbetrieb zu benennen, 
der den Flugbetrieb anmeldet. ... Der 
Ansprechpartner ist für ständige
Kommunikation / Informationsaustausch 
zwischen Braunschweig INFO und 
Segelflugstart, der Segelflugstartstellen 
untereinander und zu den innerhalb des 
örtlichen Segelfluggebiets befindlichen 
Segelflugzeugführern sowie bei 
zeitgleichem Fallschirmsprungbetrieb zum 
Luftraumbeobachter Fallschirmsprung 
verantwortlich.

Kontrollzone aktiv

Vor Beginn des Segelflugbetriebes ist die 
Genehmigung der Flugplatzkontrolle 
einzuholen und der verantwortliche 
Startleiter zu benennen.

Die Flugbetriebsflächen einschließlich 
des Sicherheitsstreifens der befestigten 
Piste dürfen nicht ohne Genehmigung
durch die Flugplatzkontrolle betreten / 
befahren werden,

Ansprechpartner Startleiter
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Ansprechpartner / Startleiter Segelflug

Kontrollzone inaktiv

Während des Segelflugbetriebs ist 
zwischen Braunschweig INFO und dem 
verantwortlichen Ansprechpartner 
Segelflug eine ständige Sprechverbindung
(Telefon oder Betriebsfunk) sowie 
zwischen den Startstellen und den Winden 
eine Sprechverbindung sicherzustellen und 
bis zur Beendigung des Segelflugbetriebs 
aufrechtzuerhalten. 

Kontrollzone aktiv

Während des Segelflugbetriebes ist 
zwischen der Flugplatzkontrolle und dem 
Startleiter eine ständige Sprechfunk-
verbindung (Telefon oder Betriebsfunk), 
sowie zwischen den Startstellen und den 
Winden eine Sprechverbindung 
sicherzustellen.

Der Ansprechpartner / Startleiter muss immer über 
Betriebsfunk erreichbar sein!!!

Er leitet Informationen vom Turm an die 
Segelflieger im Segelfluggebiet weiter und 

koordiniert den Segelflugbetrieb.
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Aufgaben des Startleiters Segelflug

Kontrollzone aktiv

Information an die Flugplatzkontrolle über die Nutzung des Luftraumes oberhalb 
des Segelfluggebietes für An und Abflüge soweit bekannt.

(das erste Segelflugzeug, das über 670m GND steigt, meldet sich beim Startleiter, 
der diese Information an Braunschweig Turm weitergibt)

Wenn mehr als 5 Segelflugzeuge Überland fliegen, ist sicherzustellen, dass 
rechtzeitig vor der erwarteten Rückkehr der Segelflugzeuge ein Startleiter im 
Einsatz ist.

Interne Absprache: Der erste gelandete Pilot meldet sich umgehend über 
Betriebsfunk als Startleiter an. 
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Flughafenkarte Braunschweig
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Windenaufbau

Kontrollzone inaktiv

Die Winden sind bei Betriebsrichtung 26 in Ver-
längerung der Seilauslegebahn bis maximal 125 m 
westlich der Segelflugbetriebsfläche nördlich der 
verlängerten Mittellinie dieser Fläche aufzubauen. 

Bei Betriebsrichtung 08 sind die Winden innerhalb der 
Segelflugbetriebsfläche nördlich der Mittellinie dieser 
Fläche aufzubauen. Maximal zwei Winden dürfen bei 
Betriebsrichtung 08 in Verlängerung der Seilauslegebahn 
bis höchstens 90 m östlich der Segelflugbetriebsfläche
mit einem Mindestabstand von 230 m nördlich der 
Mittellinie der befestigten Bahn aufgebaut werden (= max. 
20 m südl. der Mittellinie der Segelflugbetriebsfläche). 

Der Startaufbau aller Vereine hat möglichst auf gleicher 
Höhe zu erfolgen. Die Startstellen sind so anzuordnen, 
dass ein hindernisfreier Landeanflug möglich ist.

Die Seilauslegebahnen sind hindernisfrei zu halten.

Kontrollzone aktiv

Analog NfL I 79/06
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Windenaufbau Startrichtung 08

ILS-Mast

Begrenzung der 
Segelflugbetriebsfläche

schwarz weiß

Begrenzung des 
Sicherheitsstreifens

rot weiß

Winde

Markierung für 
Startwinden

rot weiß
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Windenaufbau Startrichtung 26

Begrenzung des 
Sicherheitsstreifens

rot weiß

Winden

Begrenzung der 
Segelflugbetriebsfläche

schwarz weiß
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Windenstarts

Kontrollzone inaktiv

Bei Windenstarts darf nur jeweils eine 
Winde in Betrieb sein. Die Zustimmung zu 
Windenstarts gilt als erteilt, solange die 
auf dem Kontrollturm installierte gelbe 
Signallampe eingeschaltet ist. Die ausge-
schaltete gelbe Signallampe bedeutet: 
"Startverbot für alle Segelflugzeuge". 

Kontrollzone aktiv

Die Freigabe für Windenstarts gilt als 
erteilt, wenn die unterhalb der 
Kontrollturmkanzel installierte gelbe 
Signallampe durch die Flugplatzkontrolle 
eingeschaltet ist. Unabhängig davon ist 
der Betrieb nur jeweils einer Winde 
zulässig.

Windenstart nur bei gelbem Licht!!!
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Segelfluggebiet

Kontrollzone inaktiv

Segelflugzeuge im Platzverkehr haben 
den im Luftfahrthandbuch VFR, Seite 
EDVE 1 dargestellten Luftraum 
(örtliches Segelfluggebiet) zu benutzen
und hierin Hörbereitschaft auf der 
zugeteilten Segelflugfrequenz 
einzuhalten.

Die An- und Abflugstrecken Motorflug
westlich, nördlich und östlich des 
örtlichen Segelfluggebiets sowie die 
Start und Landebahnen südlich dieses 
Luftraums dürfen nur in Höhe von 
mindestens 2.500 ft MSL überflogen
werden. Ausnahmen können im 
Einzelfall von Braunschweig INFO über 
Platzfrequenz erteilt werden.

Kontrollzone aktiv

Mit der Genehmigung (Anmeldung des 
Flugbetriebs und Benennung eines 
Startleiters) gelten alle erforderlichen 
Flugverkehrskontrollfreigaben für den 
Segelflugbetrieb innerhalb des 
Segelfluggebietes mit Ausnahme von 
Windenstarts und Flugzeugschlepp-
starts als erteilt.

Für Ausflüge aus dem Segelfluggebiet 
unterhalb von 2500 ft MSL (670 m 
GND) ist durch den Luftfahrzeugführer 
eine Freigabe von der Flugplatzkontrolle
auf der Frequenz 119.350 MHz 
einzuholen.

Seitliche Ausflüge und Einflüge aus oder ins Segelfluggebiet 
(unterhalb 2500 ft) nur mit Genehmigung / Freigabe!!!
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Einflug ins Segelfluggebiet ohne 
Startleiter

Kontrollzone aktiv

Einflüge in das Segelfluggebiet sollen von oberhalb erfolgen. Wenn kein Startleiter
anwesend ist, weil kein weiterer Segelflug am Platz stattfindet, ist der Einflug in den 
Luftraum oberhalb des Segelfluggebietes durch den Luftfahrzeugführer spätestens 5 
Minuten vorher bei der Flugplatzkontrolle anzumelden, sowie für den 
anschließenden Einflug in das Segelfluggebiet und die Landung eine Freigabe 
einzuholen. Nach der Landung ist die Segelflugbetriebsfläche so fort 
freizumachen .

•Ohne Startleiter ist für den Einflug ins Segelfluggebiet und 
die Landung eine Freigabe erforderlich!!!

•Ohne Startleiter darf sich maximal ein Segelflugzeug auf 
der Betriebsfläche befinden!!

•Bei gleichzeitiger Rückkehr ohne anwesenden Startleiter 
nach Möglichkeit Formationslandung machen (Formation 

wird als 1 Flugzeug behandelt).
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Seitlicher Einflug ins Segelfluggebiet
Kontrollzone aktiv

Sofern bei der Rückkehr von Überlandflügen seitliche Einflüge in die Kontrollzone
aus Flugbetriebsgründen unumgänglich sind, ist spätestens 5 Minuten vor Erreichen 
der Kontrollzone eine Freigabe von der Flugplatzkontrolle einzuholen. In diesem Fall 
ist der Anflug so durchzuführen, dass die Streckenführung entweder

- von Norden aus Richtung Meine direkt zum Segelfluggebiet oder

-aus südlicher Richtung über Riddagshausen direkt Richtung Tower 

erfolgen kann.

•Seitliche Einflüge ins Segelfluggebiet nur mit Freigabe!
•Rechtzeitig (ca.10 Minuten vor Erreichen der CTR) anmelden!
•Bei Anflügen von Osten von der Anfluggrundlinie fernhalten, 
IFR-Verkehr!!!
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Sichtanflugkarte Braunschweig
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Frequenzen / Höhen

Frequenzen

BS Turm / BS Info

119,350 MHz

BS Segelflug

123,375 MHz

Platzhöhe 

295 ft MSL (90 m)

Obergrenze CTR

2200 ft MSL (670 m MSL)

1905 ft GND (580 m GND)

Obergrenze Segelfluggebiet

2500 ft MSL (762 m MSL) - QNH

2205 ft GND (672 m GND) - QFE
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Segelfluggebiet
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Segelfluggebiet

Straße Bechtsbüttel - Bevenrode

Mittellandkanal

Hauptstraße 
Wenden

Südgrenze Segelflugbetriebsfläche

Straße Bevenrode 
Hondelage

Sportplatz

Kanalbrücke B4

Kanalbrücke

Straßenkreuzung 
(Tankstelle)

Bevenrode
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Flugzeugschlepp
Kontrollzone inaktiv

Starts von Segelflugzeugen im 
Luftfahrzeugschlepp sowie Landungen von 
Schleppluftfahrzeugen mit anhängendem 
Schleppseil, der Betrieb mit selbst-
startenden Motorseglern ... sind nur südlich 
der Mittellinie der Segelflugbetriebsfläche
und nur dann zulässig, wenn zu diesen 
Zeiten kein Windenschlepp erfolgt.

Für den Start von Segelflugzeugen im 
Luftfahrzeugschlepp, den Start von 
selbststartenden Segelflugzeugen und 
Motorseglern ... ist die Startbahnlänge auf 
der Segelflugbetriebsfläche südlich deren 
Mittellinie auf 800 m, gemessen jeweils 
vom östlichen und westlichen Bahnanfang 
aus, begrenzt.

Kontrollzone aktiv

Flugzeugschleppbetrieb auf der 
Segelflugbetriebsfläche darf nur nach 
Genehmigung durch die Flugplatz-
kontrolle durchgeführt werden. 

Das Abstellen des Schleppflugzeuges
und der Startaufbau sind außerhalb des 
Sicherheitsstreifens und außerhalb der 
Segelflugbetriebsfläche vorzunehmen.

Flugzeugschlepp auf der Segelflug-
betriebsfläche ist nur zulässig, wenn kein 
weiterer Segelflugbetrieb gleichzeitig
stattfindet, bei dem die Betriebsfläche 
und das Segelfluggebiet an einen 
Startleiter delegiert sind.

F-Schlepp nur im 
südlichen Teil der 

Betriebsfläche

Kein sonstiger 
Segelflugbetrieb 
bei F-Schlepps
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Fallschirmsprungbetrieb
Kontrollzone inaktiv

Bei Fallschirmsprungbetrieb ist vom Start 
des Absetzflugzeugs an bis zur Landung 
der Fallschirmspringer der Luftraum südlich 
des örtlichen Segelfluggebiets freizuhalten. 
Dieser Zeitraum wird durch den Betrieb 
einer gelben Rundumleuchte im Bereich 
des Zielkreises angezeigt.

Kontrollzone aktiv

Fallschirmsprungbetrieb wird durch eine 
im Bereich des Zielkreises installierte 
gelbe Rundumleuchte angezeigt. Bei 
eingeschalteter Rundumleuchte werden 
alle Segelflugzeugführer innerhalb des 
Segelfluggebietes zu erhöhter 
Aufmerksamkeit aufgefordert.

Zusätzlich wird der Startleiter von dem 
Sprungdienstleiter /Luftraumbeobachter 
über den Fallschirmsprungbetrieb 
informiert. Vom Start des Absetz-
flugzeuges bis zur Landung der 
Fallschirmspringer ist der Luftraum 
südlich der befestigten Piste sowie der 
verlängerten Anfluggrundlinien 
freizuhalten.

Der Ansprechpartner / Startleiter informiert alle 
Segelflugpiloten auf der Segelflugfrequenz über 

stattfindenden Fallschirmsprungbetrieb
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Fallschirmsprungsektor
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Landeanflug

Kontrollzone inaktiv  Kontrollzone aktiv

Der Endanflugbereich unterhalb 1000 ft MSL (ca. 200 m GND) ist ausschließlich für 
den Anflug zur Landung zu nutzen. Das Überkurven der Mittellinie der 
Segelflugbetriebsfläche nach Süden ist wegen möglicher Parallelanflüge auf die 
befestigte Piste unzulässig.

Beim Anflug auf parallel anfliegende 
Motorflugzeuge achten, nicht überkurven!
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Luft-“Sicherheit“

Jeder benötigt zum Betreten des Flughafens

• gültige Zuverlässigkeitsüberprüfung

• Flughafenausweis

• Vignette für PKW

Vordrucke bei der Flughafengesellschaft, Frau Westphal
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Absprachen zwischen den Vereinen

• Jeder Pilot kann an jeder Winde starten. Piloten, die 
an der eigenen Winde starten, werden nicht bevorzugt
•In den Startlisten wird der Verein des Piloten und der 
Verein der Winde notiert
• Die Seile werden gleichzeitig ausgezogen
• Es gibt nur zwei Startreihen
• In der Startaufstellung sollen nur startbereite 
Segelflugzeuge aufgestellt werden

Rücksichtnahme auf Anwohner (speziell rotes Haus)
• Staubentwicklung und unnötigen Lärm beim Fahren 
vermeiden
• Nicht vor dem roten Haus an den Zaun pinkeln
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VFR-Bulletin
http://www.vfr-bulletin.de/

Aktuelle VFR-NOTAMs mit interaktiver Kartendarstell ung

- Luftraumbeschränkungen

- Besondere Nutzung des 
Luftraums (Kunstflug, 
Fallschirmsprung, Modellflug, 
Luftfahrtveranstaltungen, 
Militärische Übungen,…)

- Hindernisse

- Flugplätze (Änderungen der  
Betriebszeiten, Sperrung von 
Betriebsflächen)
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Euch allen eine erfolgreiche und 
unfallfreie Flugsaison 2009!

Probleme sollten möglichst zeitnah geklärt werden.

Einfach eine Mail an c.ueckert@web.de

Telefon tagsüber 0531 - 5168914


